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Das Bayerisches Staatsministerium für Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) hat auf der Basis der §§ 17a RöV bzw. 83 StrlSchV mit der "Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf Grund des Projekts 'Verwaltung 21' im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz" vom 02.08.2005 die Trägerschaft der Ärztlichen Stellen in Bayern geregelt. Demnach ist die Bayerische Landesärztekammer sowohl Träger einer „Ärztlichen Stelle gemäß § 17a Röntgenverordnung (RöV)“, als auch Träger der „Ärztlichen Stelle gemäß § 83 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)“. Aufsichtsbehörde ist im ersten Fall das Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) direkt und im zweiten Fall das Landesamt für Umwelt (LfU). Diese Ärztlichen Stellen gliedern sich entsprechend ihrer Zuständigkeit wie folgt auf:

 


- Ärztliche Stelle gem. § 17a RöV (Röntgendiagnostik) zuständig für alle Betreiber einer Röntgendiagnostik-Einrichtung in Bayern mit Ausnahme der niedergelassenen Vertragsärzte (Zuständigkeit der Ärztlichen Stelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung) und der Zahnärzte (Zuständigkeit der Zahnärztlichen Stelle bei der Zahnärztekammer und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung) 
- Ärztliche Stelle gem. § 17a RöV (Röntgentherapie) zuständig für alle Betreiber einer Röntgentherapie-Einrichtung in Bayern 
- Ärztliche Stelle gem. § 17a RöV (Osteodensitometrie) zuständig für alle Betreiber einer Osteodensitometrie Einrichtung in Bayern mit Ausnahme der niedergelassenen Vertragsärzte (Zuständigkeit der Ärztlichen Stelle bei der Kassenärztlichen Vereinigung) 
- Ärztliche Stelle gem. § 17a RöV   (Teleradiologie)  zuständig für alle Betreiber einer teleradiologisch betreuten Einrichtung 
- Ärztliche Stelle gem. § 83 StrlSchV (Nuklearmedizin) zuständig für alle Betreiber einer nuklearmedizinischen Einrichtung in Bayern 
- Ärztliche Stelle gem. § 83 StrlSchV (Strahlentherapie) zuständig für alle Betreiber einer Strahlentherapie-Einrichtung in Bayern 


Diesen unterschiedlichen Zuständigkeiten entsprechend wurden insgesamt sechs personell wie sachlich getrennte Fachliche Leitungen berufen, die von rund 180 weiteren Fachärzten und Medizinphysik-Experten bei der Überprüfung der eingereichten Unterlagen und bei der Durchführung der Audits unterstützt werden.

Zur organisatorischen Durchführung der Überprüfungen stützen sich beide Ärztlichen Stellen auf eine gemeinsame Geschäftsstelle, die aus 
•eine organisatorische Leiterin,
•acht Medizinisch Technische Röntgen Assistentinnen und
•vier Sachbearbeiterinnen

besteht. 

Beide Ärztlichen Stellen legen ihrer Tätigkeit die Richtlinie „Ärztliche und zahnärztliche Stellen“ sowie die bayerische „Vereinbarung über die Arbeit der Ärztlichen Stelle nach § 83 StrlSchV“ bzw. die in einem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz für die Ärztliche Stelle gem. § 17a RöV fixierten zusätzlichen Regelungen zugrunde. Insbesondere bewerten beide Ärztlichen Stellen die eingereichten Unterlagen nach einer 4-Stufen-Skala, die auf Beschluß des „Zentralen Erfahrungsaustausches Ärztlicher Stellen“ zwischenzeitlich umbenannt wurden:


  Stufe 1 keine Beanstandung 
  Stufe 2  geringe Beanstandungen  
  Stufe 3 erhebliche Beanstandungen 
  Stufe 4 schwerwiegende Beanstandungen 


Beide Ärztlichen Stellen bewerten für die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden radiologisch, osteodensitometrisch, teleradiologisch, röntgentherapeutisch, nuklearmedizinisch bzw. strahlentherapeutisch tätigen Institute sowohl die Aufzeichnungen zur physikalisch-technischen Qualitätssicherung der eingesetzten Geräte als auch patientenbezogene Aufzeichnungen, wozu insbesondere die rechtfertigende Indikation, die Aufnahmen und der Befundbericht ausgewählter Patienten gehören. Dazu werden alle 1 bis 3 Jahre im Rahmen einer Regelanforderung von jedem in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Ärztlichen Stelle fallenden Strahlenschutzverantwortlichen entsprechende Aufzeichnungen angefordert. Falls während einer vorangegangenen Überprüfung Mängel bei den Aufzeichnungen zur physikalisch-technischen Qualitätssicherung und/oder bei den patientenbezogenen Aufzeichnungen zu einer oder zu mehreren Untersuchungs- bzw. Behandlungsmethoden festgestellt wurden, so erfolgt in Abhängigkeit von Anzahl und Schwere der bei der vorangegangenen Regel- oder Zusatzanforderung festgestellten Mängel innerhalb von drei bzw. sechs Monaten eine Zusatzanforderung der entsprechenden Aufzeichnungen.
